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ErwGr

Erwägungsgrund 162 - Verarbeitung zu statistischen Zwecken

1 Diese Verordnung sollte auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu statistischen
Zwecken gelten. 2 Das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten sollte in den Grenzen dieser
Verordnung den statistischen Inhalt, die Zugangskontrolle, die Spezifikationen für die Verarbeitung
personenbezogener Daten zu statistischen Zwecken und geeignete Maßnahmen zur Sicherung der
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen und zur Sicherstellung der statistischen
Geheimhaltung bestimmen. 3 Unter dem Begriff „statistische Zwecke“ ist jeder für die Durchführung
statistischer Untersuchungen und die Erstellung statistischer Ergebnisse erforderliche Vorgang der
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten zu verstehen. 4 Diese statistischen Ergebnisse
können für verschiedene Zwecke, so auch für wissenschaftliche Forschungszwecke, weiterverwendet
werden. 5 Im Zusammenhang mit den statistischen Zwecken wird vorausgesetzt, dass die Ergebnisse
der Verarbeitung zu statistischen Zwecken keine personenbezogenen Daten, sondern aggregierte
Daten sind und diese Ergebnisse oder personenbezogenen Daten nicht für Maßnahmen oder
Entscheidungen gegenüber einzelnen natürlichen Personen verwendet werden.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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